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-hi /I. t . :1icich >?ratl >c«wnhlcn . Die Zahl der Mitglieder des Abgeordnetenhauses beträgt
353 , welche säinmtlich ans die Dauer von sechs Jahren gewählt sind. Hievon werden 37 ans Nieder¬
österreich, darunter 19 von der Wählerclasse der Städte (Städte , Märkte , Jndnstrialorte , Orte ) entsendet.

Von den ehemaligen 10 Gemeindebezirken sind 12 Neichsrathsabgeordnete , und zwar vom
l . Bezirke 4, von den übrigen 9 Bezirken 8 zn wählen , da der zumeist ans Theilen des IV . Bezirkes
im Jahre 1874, also erst nach dem Erscheine » des Gesetzes vom 2 April 1873 , betreffend die Wahl
der Mitglieder des Abgeordnetenhauses , gebildete X. Geimindebezirk mit dem IV . Bezirke zusammen
einen  Wahlbezirk bildet.

Was die im Jahre 1890 mit Wien vereinigten Vorortegcmeindcn betrifft , so wählten bisher
die dichtest bevölkerten derselben in zwei Wahlbezirken der Wählerclasse der Städte zwei Abgeordnete.
Hiebei bildeten Simmering (zum XI . Gemeindeüezirke gehörig ), Gandenzdorf , Ober - und Unter-
Meidling (säinmtlich zum Xll . Gemeindcbezirke gehörig ), Penzing (zum XIII . Gemeindebezirke gehörig !,
Rudolfsheini und Scchshans (den XIV . Gemeindebezirk bildend ), endlich Fnnfhans (den XV . Gemeinde¬
bezirk bildend ) de» Wahlbezirk Sechshaus — dagegen Neulerchenfeld und Ottakring (den XVI.
Gemeindebezirk bildend ), Hernals (zum XVIl . Gem .'indebezirk gehörig ), Währing und Weinhans
tzum XVIII . Gemeindebezirke gehörig ), Ober - und Unter -Döbling , Heiligenstadt und Nnssdorf (zum
XIX. Gemeindebezirke gehörig) den Wahlbeziik Hernals . Der Wahlbez rk Scchshans umfasst nach
dem Ergebnisse der letzten Volkszählung 196 .203 Civilbewohner , also 84'5"Z der Civilbevölkernug
der Gemeindebezirkc XI bis XV . Der Wahlbezirk Hernals umfasst 268 .445 Civilbewohner , d. i.
95' i "/, der Civilbevölkernug der Gcmeindebczirke XVI bis XIX . Auf beide Wahlbezirke zusammen
entfielen daher 464 .648 , d. i . 90.3°/^ der durch die Einverleibung der Borortcgemeinden zngewachsenen
Civilbewohner . Die übrigen 9 "i°/„ der Einwohner der einverlcibten Gemeinden wählten in der
Wählerclasse der Landgemeinden . Eine Regelung der Wahlrechts -Ausübung der Bevölkerung der
ehemaligen Vororte mit Rücksicht auf die gegenwärtigen administrativen Verhältnisse ist im Inge.

Activ wahlberechtigt  ist jeder cigenberechtigte österreichische Staatsbürger männlichen
Geschlechtes, welcher das 24 . Lebensjahr vollstreckt hat und vom Wahlrechte nicht ausgeschlossen ist
Welchen Bedingungen außerdem noch insbesondere entsprochen werden muss , um in einer bestimmte»
Wählerclasse das Wahlrecht ansznüben , wird nach jenen gesetzlichenBestimmungen benrtheilt , welche
für das Wahlrecht znm Landtage zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes vom 2. April 1873,
R -G .-Bl . Nr . 41, bestanden haben . (Siehe dieselben unter 2.)

2 . Landtagswahlcn . Ter niederösterreichischeLandtag besteht ans 72 Mitgliedern , nämlich
aus 3 Virililten und ans 69 ans die Dauer von 6 Jahren gewählten  Mitgliedern ; 34 davon
werden von der Wählerclasse der Städte (Städte , Märkte , Jndnstrialorte , Orte ) entsendet.

Für die Wahl der Abgeordneten dieser Wählerclasse bildet die Stadt Wien (iin ehemaligen
Umfange ), entsprechend den ehemaligen 10 Genieindebezirken , 10 Wahlbezirke ; vom 1. Bezirke sind 6,
vom 11. Bezirke 2, von jedem der übrigen 8 Bezirke ist je ein Landtagsabgeordneter zn wählen,
und zwar durch directe Wahl jener Gemeindemitglieder , welche zur Wahl der Gemeindevertretung
berechtigt sind oder seit wenigstens einem Jahre mindestens 5 fl. an landesfürstlicher direcier Steuer
entrichten und den sonstigen Bedingungen des Wahlrechtes zur Gemeindevertretung (siehe diese bei U
„Gemeinderathswahlen ") entsprechen.

Von den im Jahre 1890 mit Wien vereinigten Vorortegemcinden wählten bisher die dichtest
bevölkerten in zwei Wahlbezirken der Wählerclasse der Städte , (Märkte , Jndnstrialorte , Orte ) 2 Abge¬
ordnete . Diese zwei Wahlbezirke stimmen mit den oben (bei den Neichsrathswahlen ) erwähnten
mit dem Unterschiede überein , dass die ehemaligen Vorortegemeinden Unter -Döbling , Heiligenstadt
und Nussdorf (mit zusammen 12 .845 Civilbewohnern ) in den Wahlbezirk Hernals nicht eingcreiht,
sondern mit den übrigen , oben nicht genannten ehemaligen Vorortegemeinden ländlichen Wahlbezirken
zugeschlagen erscheinen. Eine Regelung der Wahlrechts -Ausübung der Bevölkerung der ehemaligen
Vororte mit Rücksicht auf die gegenwärtigen administrativen Verhältnisse ist im Zuge.

Zn 8 . Gcmkinderatlis >wnlile » etc . Die Mitglieder des Genieinderathes werde » von der
Gemeinde aus ihrer Mitte ans 6 Jahre gewählt . Die Zahl derselben beträgt 138 . Hievon wählen:
Der I . Bezirk 21, der II . 12, der 111., IV ., VII . und IX . je 9, der V., VI ., VIII ., X ., XII ., XIV .,
XV ., XVI ., XVII . und X VIII . je 6, der XI ., XIII . und XIX . Bezirk je 3 Mitglieder . Die Wieder¬
besetzung einer vor der Zeit erledigten Stelle wird in der Regel zugleich mit den von 2 zu 2 Jahren
Itattfindcnden Ergänznngswahlen vorgenommen ; übersteigt aber die Zahl der fehlenden Mitglieder 25,
so ist znm Ersätze derselben eine besondere Wahl einzuleite ». Wenn eine Wahl außer Kraft gesetzt
oder abgelehnt wird , ist sofort eine neue Wahl zu veranlassen.
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Activ wahlberechtigt sind unter den österreichischen Staatsbürgern männlichen Geschlechtes,
welche das 24 . Lebensjahr vollstrcckt haben und im Gemeindegebiete von Wien wohnen:

1. Diejenigen welche von ihrem Rcalbesitzc, Erwerbe oder Einkommen eine directe Steuer von
wenigstens '5  fl . ö. W . einschließlich der Staatsznschläge seit mindestens einem ^ ahre rn der
Gemeinde enirichten;

2. Ohne Rücksicht ans die Stcncrleistnng diejenigen , welchen wegen ihres Titels oder ihrer
Würde (Bürger und Ehrenbürger ; Doctoren , Patrone und Magrstcr der Chirurgle , ..'lagijler
der Pharmacie , Techniker, Land - nnd Forstwirte . Cnltnnechniker — lammtliche ^ un,
wenn sie Divlome einer inländischen Hochschule besitzen) oder wegen ihrer Stellung <- .rtv-
ieelsorqer , öffentliche Beamte , nicht active Officiere nnd Mliltargelstliche , Rcilitaibeamtc,
Notare , autorisierte Privattechnikcr nnd Bergbau -Ingenieure , destintive Lehrer an oflentlichen
Schulen ) das Wahlrecht besitzen.

Ausgenommen von der Ausübung des activen Wahlrechtes  sind alle Personen,
welche unter väterlicher Gewalt , unter Vormnndiclmst oder Enratel sieben, ebenso diciemgen . welche
eine Armenversoranna qenießen . Activ dieneirde Officiere (Auditore , Militärärzte , srnppenrechnungs-
führer ) und Militärgeistliche , dann die im Bezüge einer Gage stehenden in kerne Rangsela,w erm
aercihtcn Militürpersoncn , sowie die dem activen Maiinschaftssiande angeborigen Militär -,Landweyr-
Personen , einschließlich der zeitlich Beurlaubten , sind von der Wahlberechtigung ausgenommen.

Ausgeschlossen vom Wahlrechte  sind n> Personen , welche wegen eines Verbrechens in
Untersuchung gezogen wurden , solange diese dauert : 1>) Personen , welche wegen eines Verbrechens,
der Übertretung des Diebstahls , der Vernutrennng , der Thcilnehmuug an einer dreier Ubertre u„ gen
oder des Betruges oder wegen der im 8 l des Gesetzes vom 28. Mai 1881 , Nr . m N.-G .-Bü und- - .. LV- OH 1 oov -Ml ^n einer ^ lra >e,883 , Nr . 78 R .-G .-Bl ., bezcichneten Handlungen zu einer strafe
vcrurtheilt worden sind, jedoch nur solange , als die im 8 «i des Gesetzes vom 15 . November l 8v . .
im 8 1 des Gesetzes vom 25 . Mai

Nr 131 R -G -Bl ., Abs. 2 nnd 4 ausgesprochene Unfähigkeit zur Erlangung der rin ersten Ad,atze
des citie'rten Paragraphen erwähnte » Vorzüge und Berechtigungen dauert : «> Personen , über deren
Vermögen der Concnrs eröffnet wurde , solange das Concursverfahren dauert : ci, Perwncn , welche
über die ihnen anvertraute Vermögensgebarung der Gemeinde oder einer Gemeinde -Anstalt mit der
zu legenden Rechnung n . ch im Rückstände sind.

Der Gemeindcrath wird von den Wahlberechtigten in der Art gewählt , dass sich in jedem
Gemeindebezirke die in demselben wohnhaften Wahlberechtigten in drei Wahlkörpcr  theUcn , von
welchen jeder den dritten Theil der in dem betreffenden Gcmeindebezirke zu wählenden Genie,ndc-
rathsmitglieder wählt . Ten ersten Wahlkörpcr  bilden : l . Die Ehrenbürger von Wien , 2. die¬
jenigen Wahlberechtigten , welche an Grundsteuer mindestens 200 fl. ö. W ., oder an Grund - und
Gebändcsteuer (einschließlich der Steuer vom Einkommen aus dem Ertrage stcuemcier HaMM
mindestens 500 fl. ö. W . oder 3 . an Erwerb - nnd Einkommensteuer , einschließlich der sraatSzn,chlage,
mindestens 200 fl. ö. W . jährlich entrichten . Ten zweiten Wahlkörp er  bilden jene Wahlberechtigten,
welche 1. an Grund - nnd Gebäudesteucr (einschließlich der Steuer von , Einkommen aus dem Ertrage
steuerfreier Lmnser, , mindestens 200 fl. ö. W .. 2. an Erwerb - nnd Einkommen,teuer , e,n,chlienlich
der Staatszuschläge , mindestens 100 fl. ö. W , 3. an Einkommensteuer voll einem ,on>tlgen Ein¬
kommen, einschließlich der Staatszuschläge , mindestens 30 fl. ö. W . jährlich entrichten , 4. die,ruycr
unter 2 bezcichneten Wahlberechtigten , sofcrnc sie nicht dem erste» Wahlkörpcr angchoren . Der drille
Wahlkörpcr  wird von allen übrigen Wahlberechtigten gebildet.

0 . LtadtratheUvalilcn ctc . Der Stadtrath besteht ans dem Bürgermeister, de» beiden
Vice-Biirqermeistern und 22 vom Gemeinderathe ans seiner Mitte für die Dauer von v Zähren
gewählten Mitgliedern , insoferne dieselben nicht mit Rücksicht auf den Zeitpunkts ihrer Wahl zu
Gemeinderathsmitgliedern früher aus dem Gemeinderathe auszuscheiden habeu . ^ er L̂tadtiatu lst das
beschließende Organ der Gemeinde in allen Angelegenheiten des selbständigen Wirknngskreius , welche
nicht dein Gemeinderathe Vorbehalten oder dem Magistrate übertragen sind, dann rn jenen ungelegen-
heiten , welche auf Grund der Beschlüsse des Gemeinderathes dnrcbgeführt werden sollen,̂ wserne
dieselben nicht den Bezirksausschüssen zngewiesen wurden . Gegen Beschlüsse des ^ tadtrathev rn reu
ihm zngewiesenen Angelegenheiten findet eine weitere Berufung , insbesondere auch an den Gcmeinoe-
rath nicht statt . Bei den Sitzungen des Stadtrathes ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Zu l>. Bczirksansschussivalilcn etc . Zur Unterstützung des Gemeinderathes , des stadt-
rathes und des Bürgermeisters in den Angelegenheiten des selbständigen Wirkungskreises der Gemeinde
besteht in jedem Bezirke ein Bezirksausschuss mit einem Bezirksvorsteher an der Spitze . Der

»luv ^ Ausschussmitglieder uv , v,,- w .r ^ 7-" ' " -̂ 7
Gemeinderathes geltenden Bestimmungen zu wählen . Der Bezirksausschuss wählt aus seiner -Nute
den Bezirksvorsteher und sodann dessen Stellvertreter und zwar ebenfalls auf b ^ ahre . Die
während der Wahlperiode erledigten Stellen des Bezirksausschusses werden , sobald ihre Anzahl
mindestens 5 beträgt , für die restliche Tauer der Wahlperiode durch ErganzungSwahlen ai ŝ lenen
Wahlkörpern besetzt, ans welchen die Ansgeschiedcnen gewählt waren . Wird das Amt des Be^ iks-
vorstchers oder dessen Stellvertreters vor der Zeit erledigt , so hat der Bezirksausschuss binnen
4 Wochen die Neuwahl für die restliche Dauer der Wahlperiode vorzunehmen.
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VII. Wahle ».
Reichsraths - nud Landtagswahlen.

1. Rrichsrathswahlcn in, Jahre 1882.
Im Jahre 1892 war die Ergänzungswahl  für ein durch Todesfall im 7. Bezirke erledigtes
Mandat vorzunehmen . Innerhalb der Reclamationsfrist (IS . bis 22. September 1892 ) waren 382
Reclamationen  eingelangt , von welchen 47 Eintragungen und 3 Uebcrtragungen in den Wähler¬
listen zur Folge hatten , während 262 abgewiesen wurden und 70 sich als gegenstandslos erwiesen.
Als Wahltag  wurde der 10. October festgesetzt. Die Wahlhandlung wurde in 8 Sektionen vor-
genommen . Die Zahl der Wähler  betrug 6720 ; von denselben waren 3869 ^ - 57 6̂°/, bei der
Wahl erschienen und wurden 3828 giltige , 38 leere und 3 als ungiltig erklärte Stimmzettel ab¬
gegeben. Ans den gewählten Kandidaten  entfielen 2701 Stimmen ; von den beiden Kandidaten,
ans welche sich die nächst meisten Stimmen vereinigten , erhielt der eine 1005 , der zweite 78 Stimmen;

44 Stimmen waren zersplittert.
2 . Landtagswahlen im Jahre 1882.

Auch für den Landtag war im Jahre 1892 bloß eine Ergänzungswahl  im 7X. Bezirke vor¬
zunehmen . Von den innerhalb der Reclamationsfrist (27. October bis 3. November ) eingelangten
24 Necla,Nationen  hatten 16 neue Eintragungen nnd 8 Ucbertragungen in den Wählerlisten zur
Folge . Die Wahl  wurde am 21. November in 3 Sectioncn vorgcnommen . Die Zahl der Wähler
betrug 5507 , wovon 3193 ---- 58°/, bei der Wahl erschienen; von denselben wurden 3177 giltige Stimm¬
zettel abgegeben . Ans den gewählte » Candidaten  entfielen 1855 Stimmen ; von den beiden
Kandidaten , auf welche sich die nächst meisten Stimmen vereinigten , erhielt der eine 1258 , der zweite

53 Stimmen ; 11 Stimmen waren zersplittert.

6 . Gemeinderathswahlen und Zusammensetzung des Gemeinde-
rathes . )

I . Ekrincinderathswahlen im Jahre 1882.
Im Jahre 1892 fanden Gemeinderathswahlen nicht statt.

2 . Zahl der ansgrschirdrnrn GrmrindcrathS Mitglieder , Bernfsverhältnisse der
Klcmeinderäthe »ach den, Stande am Ende der Jahre 1881 und 1882.
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1891
1892

im Jahre 1892
im Bezirke

(Innere Stadt)
(Leopoldstadt)
(Landstraße)
(Wieden)
(Margarethen)
(Mariahilf)
(Neubau)
(Josefstadt)
(Alsergrund)
(Favoriten)
(Simmering)
(Meidling)
(Hietzing)
(Rndolfsheim)
(Fünfhans)
(Ottakring)
(Hernals)
(Währing)
(Döbling)

133
129

20
12

7
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5 1
6
9
5 H
8 !
5
3
6
3
6
6
6
6
5
3

1 18
1 17

3
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1 —
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6 > 3
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1 ^ 1
2 —

>) Siehe die Bemerkungen zu „k Gemeiudcrathswahlen " auf Seite 127.

Statistisches Jahrbuch.
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6. Stadtrathswahlen und Zusammensetzung des
Stadtrathes.

1. Stadtrathswahlen im Jahre 1882.
Im Jahre 1892 war bloß ein Stadtrathsmandat wieder zu besetzen. Die Wahl

fand in der Gemeinderathssitzungvom 27. October 1892 statt ; auf den Gewählten
entfielen 80 von 127 abgegebenen Stimmen.
2. Bertheilnng der Stadtrathsmitgliedcr »ach der Zahl der bei der Wahl
auf sie entfallenen Stimmen, nach Bezirken und Wahlkörpern und nach dem

Berufe in den Jahren 1881 nnd 1882.

Jahr

Von den Stadträthen

waren gewählt') mit Stimmen

91 92>9l !90'8988 86!85 8183 80

1891 !!25 2
1892 25 !l 2

3 2 2. 3! 2
2 2>2>3 2

1j 1
1 1

76 74 71 62

waren in den Gemeinderath
gewählt von

Wählern des Bezirkes

1!— 1 1
1111

1 8
1>8 1 2

1 1
1! 1

Jahr

waren in den Gemeinde-
rath gewählt von

Wählern des Bezirkes
(Fortsetzung)

2 ^ L Z ^ ^
^ ^ >«j

Von den Stadträthen

waren in den waren nach dem Berufe
Gemeinderath
gewählt von

Wählern des
Wahlkörpers

1891 —
1892 >!—

1 1
1 1

1 1 17
1 1 17
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!

r Z-s
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8 1
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1 2
1 2

0 Der Bürgermeister und die beiden Vice-Bürgermeister sind kraft ihres Amtes Mitglieder
des Stadtrathes.

0. Bezirksausschusswahlen und Zusammensetzung
der Bezirksausschüsse.

1. Bezirksausschusswahlen im Jahre 1882.
Wahlen für die Bezirksausschüsse haben im Jahre 1892 nicht statt¬

gefunden.
2 . Zahl der ansgcschiedenen Bezirksausschuss-Mitglieder , Bernfs-
vcrhältnisse der Bezirksausschüsse nach dem Stande am v'Nde der

Jahre 188l und 1882 . _
Ausgeschieden
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I
II

III
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V

VI
VII

VIII
IX
X

XI
XII

XIII
XIV
XV

XVI
XVII

XVIII
XIX

3 5 1') 333
6 6 1 320

17
17
16
17
18
15
17
16
14
17
17
18
18
17
17
17
17
17
18

- 1
1 ! — —

23 ^ 3
20 ^ 3
1 . 1

1
1
2
1
1 !
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2 —
2 —
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4 21
421

1
1
1
1
1
2
1

1>—
1 1

2
1
1

1
2
1

1^ 7 174 38 51
12 7 169 !35 49!

9 >2

1 1
2 -
l !—^ 1
1>2! 5

8
6
9

12
9

12
10
8
9

10
11
10
11
7
9
8
7
4

2
1
4
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
4
2 1
2 3
^ 3
1

185
179

4
10
9
7

14
4
6
8
7

10
13
10
14
10
8

12
12
10
11

-) Zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 17.
den X. Bezirk gewählte Bezirksausschuss , nachdem die
Bezirksvorstehers resultatlos geblieben war , aufgelost
18 Mitglieder angeordnet.

September 1891 wurde der für
wiederholt eingeleitete Wahl des
und die Neuwahl für sämmtliche
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